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Beratungsfolge Datum Behandlung 
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 Hauptausschuss 15.11.2022 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

der Haushaltsbegleitbeschluss Nr. 26 des Doppelhaushaltes 2022/2023 der Stadt Erfurt sieht eine 

Prüfung durch die Stadtverwaltung vor, „ob im Rathaus ein Beratungsraum dauerhaft hybrid 

eingerichtet werden kann oder ob eine hybride mobile Ausstattung beschafft werden kann für 

Remote-Sitzungen.“ Ein zu erstellendes Nutzungskonzept und die Berechnung der damit 

insgesamt verbundenen Kosten sind ebenfalls Bestandteil des Beschlusses. Bis dato liegen den 

Fraktionen jedoch keine Informationen vor, wie weit die Umsetzung dieses Beschlusses ist und ab 

wann es möglich sein wird, einen derart ausgestatteten Beratungsraum zu nutzen. 

 In diesem Zusammenhang erlaube ich mir, folgende Fragen zu stellen: 

 

1. Was ist der aktuelle Umsetzungsstand des Haushaltsbegleitbeschlusses Nr. 26? 

2. Mit welchen Kosten ist für die Umsetzung des Begleitbeschlusses zu rechnen? 

3.  Ab wann wird ein dafür eingerichteter Beratungsraum nutzbar sein? 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

26.09.2022, gez. i.A. xxxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Mehrwertstadt Erfurt, Herr Präger 

    

Titel der Drucksache: 

Umsetzungsstand Haushaltsbegleitbeschluss 

Nr. 26 - Hybrid-Konferenzsystem für Remote-

Sitzungen 

 

Drucksache 1719/22 
 

 öffentlich 


	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Anlage

